
Bachelorthesis im Studiengang IP 
Richtlinien und Hinweise: Handreichung 

Fakultät Design / Studiengang Integriertes Produktdesign 
(Stand 11/2023) 

Mit dem Abschluss ihres Bachelor-Studiums erwerben Sie einen berufsbefähigenden akademischen Titel. 
Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich für ein Masterstudium zu bewerben. Deshalb führen Sie 
Ihre Thesis aus eigener Initiative und selbstständig aus. Diese Handreichung gibt einen Überblick über 
das Prozedere, Voraussetzungen zur Anmeldung, die Bearbeitung, die Abgabe und die abschließende 
Präsentation. Vor der Anmeldung sollten Sie prüfen, ob alle erforderlichen ECTS-Punkte vorliegen. 

Diese Handreichung ist nicht rechtsverbindlich, sie fasst lediglich Vorgaben unterschiedlicher Regelungen 
(BayHIG, Studien-, Allgemeine und Rahmenprüfungsordnung u.a.) sowie Empfehlungen zusammen. 

Ziele der Bachelorthesis 

Mit der Bachelorthesis beweisen Sie, dass Sie in der Lage sind, selbstständig gestalterisch zu arbeiten. 
Sie zeigen mit Ihrer Abschlussarbeit und deren Präsentation Ihre methodische und fachliche Kompetenz 
auf akademischem Niveau. Hierfür erhalten Sie den Titel »Bachelor of Arts (B.A.)«. 
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Vor dem Start 
Zulassung zur Bachelorthesis und Anmeldung 

Zur  Bachelorthesis wird zugelassen, wer alle Studien- und Prüfungsleistungen außer der Bachelorthesis 
erbracht hat. Ihr Notenblatt, abrufbar über das Primuss–Portal, ist der Nachweis. 

Falls Prüfungsleistungen noch fehlen, müssen Sie diese nach Absprache mit den entsprechenden 
Dozentinnen und Dozenten nachholen. In jedem Fall müssen vor der abschließenden Präsentation Ihrer 
Thesis alle ECTS-Leistungspunkte vorliegen. 

Ansprechpartner zu Fragen der Vollständigkeit des Notenblattes ist das Prüfungsamt (z.Z. Frau Mörs). 
Bei fehlenden Prüfungen sprechen Sie die zuständigen Professorinnen und Fachdozenten an. Für die 
Leistungen aus den Wahlfächern wenden Sie sich an Fachlehrer Herrn Langhanki. 

Sind alle Voraussetzungen zur Anmeldung gegeben und haben Sie die Zusage einer Betreuerin oder eines 
Betreuers sowie ein erstes Konsultationsgespräch geführt (siehe Punkt 4 – Betreuung), melden Sie Ihre 
Arbeit über das Primuss-Portal an. Das dort erstellte Anmelde-Formular senden Sie zur Unterschrift an 
Ihre Erstbetreuenden, die das Formular über die Prüfungskommission an das Prüfungsamt weiterleiten. 
Nun beginnt der Bearbeitungszeitraum. 

Bearbeitungszeitraum 

Die Zeitspanne für die Bearbeitung der Bachelorthesis beträgt vier Monate. Dabei ist das Abgabedatum 
wichtig und darf nicht überschritten werden. Eine Verlängerung ist höchstens um vier Wochen und nur 
aus gewichtigen, begründeten Ausnahmen, wie etwa bei Erkrankung mit Nachweis durch ein ärztliches 
Attest, über einen schriftlichen Antrag an die Prüfungskommission möglich. Eine weitere Verlängerung ist 
nicht möglich, in diesem Fall muss die Arbeit mit einem anderen Thema neu angemeldet werden. 

Die Bearbeitung beginnt mit dem Datum der Ausgabe, welches auf dem Anmeldeformular vermerkt ist. 
Die fristgerechte Abgabe wird Ihnen durch die Betreuerinnen und Betreuer oder das Sekretariat auf dem 
zweiten Teil Ihrer Anmeldung schriftlich bestätigt. 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Arbeit rechtzeitig anmelden. Eine Anmeldung kurz vor dem 
Abgabetermin ist aus Gründen der Gleichbehandlung nicht möglich (alle sollen vier Monate Zeit haben). 
Melden Sie erst kurz vor der Abgabe an, ist davon auszugehen, dass Sie möglicherweise deutlich länger 
als vier Monate Zeit hatten, deshalb ist es wahrscheinlich, dass dies vom Prüfungsamt abgelehnt wird! 

Bestandteile der Bachelorthesis 

Basiselemente der Thesis sind: 

- Dokumentation bzw. Buch 
- Modell 
- Präsentation 
- Digitaler Upload auf dem Server 

Es kann ggf. auf ein Modell verzichtet werden (z.B. bei einer theoretischen Ausarbeitung). Dies ist mit den 
Betreuenden im Vorfeld zu klären. 

Der Umfang der einzelnen Elemente ergibt sich zu allererst aus der zur Verfügung stehenden Zeit. 
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Betreuung 

Die Betreuung ihrer Bachelorthesis erfolgt durch einen Erstprüfer. 

Erstprüfer, die auch Ihre Abschlussarbeit bewerten, können nur Professorinnen und Professoren aus dem 
Studiengang Integriertes Produktdesign sein. Die Person für ihre Betreuung können Sie frei wählen. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Zweitprüfer hinzu zu ziehen. Dies können Fachlehrer, 
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen oder Lehrbeauftragte sein oder Betreuerinnen 
aus Unternehmen, falls Sie Ihre Bachelorarbeit in Kooperation mit einer Firma verfassen. Die 
Zweitprüfenden haben offiziell kein Stimmrecht bei der Notenvergabe. 

Für den seltenen Fall, dass die Endnote „5“ vom Erstbetreuenden vergeben wird, wird eine 
Zweitbetreuerin zur weiteren Begutachtung hinzugezogen. Diese wird durch die Prüfungskommission 
bestimmt. 

Unabhängig von Erst- oder Zweitprüfenden können Sie im Sinne einer Beratung zu bestimmten Aspekten 
alle Lehrerenden ansprechen. Wir werden Sie unterstützen. 

Themenfindung Bachelorarbeit 

Sie haben die Möglichkeit, ein Thema für ihre Bachelorthesis selber zu erarbeiten. 
Dieses besprechen Sie dann mit ihren gewählten Betreuern. 

Das Thema kann sich auch aus einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen ergeben. 
Vereinzelt werden auch von Professorinnen und Professoren Bachelorthesis-Themen 
ausgeschrieben. 

Die Bachelor-Arbeit ist möglicherweise nicht der richtige Moment, um »mal was ganz Neues 
auszuprobieren«, hier sollen Sie abschließend zeigen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Sie in 
Ihrem Produktdesign-Studium in Coburg gelernt haben. 
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Die Anmeldung 

Konzept Bachelorthesis 

Zum Start besprechen Sie das Konzept ihrer Bachelorthesis mit Ihrem Betreuer bzw. Ihrer Betreuerin. 

Ihr Konzept beschreibt Ihr Thema und dessen Relevanz. Sie formulieren mit dem Papier eine inhaltliche 
und zeitliche Leitlinie für ihre Arbeit. 

Beispielsweise anhand folgender Fragen: 

- Was und Warum? Für wen? Was gibt es vergleichbares? 
- Wie wird das Thema bearbeitet? Zeitrahmen, Methoden, Kooperationspartner oder beteiligte Firma. 
- Wie wird oder könnte das Ergebnis dokumentiert werden, bzw. Art und Umfang der zu erbringenden 

Leistungen (z.B. Entwurfsprozess, Darstellungen, Modell, CAD-Darstellung, Film, Prototyp etc.)? 

Der Umfang ihres Konzeptes sollte nicht mehr als 3 Seiten betragen. 

Der Umfang der Bachelorthesis sollte als Richtwert nicht weniger als 45 und nicht mehr als 100 Seiten 
betragen. 

Bachelorthesis anmelden 

Die Anmeldung der Bachelorthesis erfolgt digital über das Primuss-Portal der Hochschule durch Sie, die 
Studierenden. Im Primuss-Portal finden Sie dazu ein Formular, dass Sie ausfüllen und unterzeichnen 
müssen. Nachdem Ihre Betreuenden ebenfalls unterschrieben haben, fehlt noch die Unterschrift des 
Vorsitzenden der Prüfungskommission, der alles an das Prüfungsamt weiterleitet. Das ausgedruckte 
Formular enthält auch den englischen Titel ihrer Thesis. 

Der Titel Ihrer Thesis wird auf Ihrer Urkunde vermerkt, bitte prüfen Sie deshalb, ob alles richtig ist. 

Zwischen dem Datum der Ausgabezeit und dem Datum der Abgabe der fertigen Abschlussarbeit dürfen 
keinesfalls mehr als vier Monate liegen. 

Spätesten mit der Abgabe der Arbeit sollten Sie einen verbindlichen Präsentationstermin mit den 
Betreuenden vereinbaren. Diese findet in der Regel etwa ein bis zwei Wochen nach der Abgabe statt. 

Rechte an der Bachelorarbeit / Verschwiegenheitserklärungen, Veröffentlichung 

Als Autorin oder Autor sind Sie grundsätzlich alleinige Inhaber der Rechte an Ihrer Bachelorthesis. 
Eventuelle Vereinbarungen über Nutzungsrechte mit einer beteiligten Firma müssen von Ihnen selbst mit 
der betreffenden Firma geschlossen werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn das Unternehmen mit dem Sie 
zusammenarbeiten, Ihren Entwurf der Bachelorthesis weiterverwerten möchte. 

Im  Fall  der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, kann es sein, dass das Unternehmen auf die 
Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung („NDA: Non Disclosure Agreement“) besteht. 

Eine solche Erklärung setzt das Unternehmen auf und wird von Ihnen und Ihrem Erstbetreuer 
unterschrieben. 
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Auch kann das Unternehmen fordern, dass Ihre abschließende Präsentation unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit und nur im kleinsten Kreis (Betreuende plus Sie selbst) stattfindet. Suchen 
Sie in einem solchen Fall das Gespräch mit Ihrem Unternehmen und klären Sie, ob es möglich ist, 
eventuell nur bestimmte Teile Ihrer Arbeit in der Präsentation auszusparen. Ziel sollte sein, dass auch 
andere Studierende an Ihrer Präsentation teilnehmen können. 

Bitte geben Sie dies gegebenenfalls auf dem Formblatt „Freigabe Veröffentlichung“ bei der Abgabe an 
(siehe Abschnitt „Abgabe“). 

Während der Bearbeitung 

Besprechungen mit den Betreuenden 

Auf der Grundlage Ihres Konzeptpapiers planen Sie mindestens 2-4 Besprechungen mit Ihrem Betreuer 
oder Ihrer Betreuerin ein. 

Kolloquien 

Manche Betreuer bieten zur Vorbereitung Kolloquien für alle Bacheloranden an. Die Teilnahme ist 
freiwillig, aber durchaus hilfreich. Sie können hier Ihre Präsentation üben, indem Sie einen 25-30-
minütigen Vortrag zu Ihrem Thema halten. Die restlichen 30 Minuten erhalten Sie Feedback, Tipps und 
Tricks sowie Fragen von den Zuhörern. Dies sind neben den Betreuern vor allem Ihre Kommilitonen, die 
ebenfalls an ihren Abschlüssen arbeiten). Ein guter Zeitpunkt für einen Vortrag im Kolloquium ist, wenn 
Sie schon recht weit sind und etwas zu präsentieren haben, aber noch genug Zeit, um wertvolles 
Feedback umsetzen zu können. Darüber hinaus werden Sie Einblick in die Bachelor-Arbeiten der anderen 
bekommen, die sich auch über Ihr Feedback freuen. 

Die Abgabe 

Abgabemodalitäten 

Zum Abgabetermin geben Sie die schriftliche Dokumentation (siehe „Dokumentation“) inkl. 
gegebenenfalls Designmodell und alle anderen Unterlagen (siehe „Datenträger“) beim Erstbetreuer, digital 
über Primuss und/oder im Sekretariat des HBH ab. Die Abgabe muss von der Erstbetreuerin oder vom 
Sekretariat im HBH schriftlich bestätigt werden. Diese Bestätigung erhalten Sie für Ihre Unterlagen und 
als Nachweis des fristgerechten Eingangs. 
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Dokumentation 

Ihre Dokumentation können Sie nach Absprache mit den Erstbetreuenden frei gestalten. 

In der Dokumentation sollen Sie das Thema, das Konzept, die Recherche, Vorgehensweise, Methodik, 
verschiedene Arbeitsstände im Verlauf (Skizzen, Fotos, Vormodelle) und natürlich das Ergebnis (Entwurf, 
Modell, Darstellungen, Filme) dokumentieren. Alle Quellen (Literatur, Recherche, Bilder, ggf. Einsatz von 
KI-Tools) müssen gemäß den Zitierregeln (siehe Anhang) angegeben werden! 

Auf einem Deckblatt oder im Innentitel sollten Ihr Name, akademische Titel und Namen der Betreuenden 
genannt werden sowie der Studiengang und die Hochschule und das Jahr der Arbeit. 

Auf der letzten Seite Ihrer Dokumentation müssen Sie folgende Erklärung abgeben: 

„Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke 
vorgelegt habe. Ich habe keine anderen als die angegeben Quellen oder Hilfsmittel benutzt. Die Arbeit wurde weder 
in Gänze noch in Teilen von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt, es sei denn, die zur Erstellung genutzte KI 
wurde von der zuständigen Prüfungskommission oder der bzw. dem zuständigen Prüfenden ausdrücklich 
zugelassen. Wörtliche oder sinngemäße Zitate habe ich als solche gekennzeichnet. 

Es ist mir bekannt, dass im Rahmen der Beurteilung meiner Arbeit Plagiatserkennungssoftware zum Einsatz 
kommen kann. Es ist mir bewusst, dass Verstöße gegen Prüfungsvorschriften zur Bewertung meiner Arbeit mit 
„nicht ausreichend“ und in schweren Fällen auch zum Verlust sämtlicher Wiederholungsversuche führen können.“ 

Die Erklärung ist mit Angabe von Ort und Datum sowie der Originalunterschrift zu versehen. Achtung: Ein 
bewusster oder sogar unbewusster Verstoß gegen diese eidesstattliche Erklärung kann – auch noch 
Jahre rückwirkend – den Verlust des Titels bedeuten! 

Bitte unterzeichnen Sie bei dieser Gelegenheit auch die Einverständniserklärung zur Plagiatsprüfung, 
wenn Sie die DSGVO-Hinweise zum Datenschutz gelesen haben und akzeptieren. 

Sie finden eine Vorlage für die Eigenständigkeitserklärung im Anhang sowie unter https://mycampus.hs-
coburg.de/sites/default/files/files/documents/Handreichung Plagiatserkennungssoftware_.pdf 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Erstbetreuer, ob ein ausgedrucktes und gebundenes Exemplar für die 
Abgabe gewünscht wird. In diesem Fall muss die Dokumentation für den Erstbetreuer einmal 
ausgedruckt und gebunden werden. 

Für unser Archiv erstellen Sie bitte eine digitale Abgabe. Herr Kleine-Berger nimmt diese gerne entgegen. 

Digitale Abgabe 

Sie laden Ihre Daten auf den Server  \\hs-coburg.de\Stud\Groups\FD-IP- 

Bachelorthesis\Abgabe. Mit dem Hochladen der Texte und Bilder gestatten Sie der Hochschule 

Coburg die Verwendung dieser Inhalte für Pressemitteilungen, auf Webseiten der Hochschule, 
Präsentationen des Studiengangs oder Veranstaltungen der Fakultät usw. 

Wenn Ihre Thesis nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist, aktivieren Sie bitte die Sperrklausel (siehe 
Punkt Nr. 14 der Datenaufstellung)! 
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Die digitale Abgabe (Zip-Datei)  umfasst folgende Elemente (näheres dazu im Anhang): 

- Dokumentation (als offenes PDF, nicht geschützt) 
- Keywords, Kurzdarstellung Text De/En PDF 
- Kurzdarstellung Bilder (klein und groß) 
- Gegebenenfalls: Angabe Fotorechte als PDF 
- Datei Banner (als PDF und hier auch als In-Design-Datei „verpackt“), 
- Präsentation (als PDF, nicht gesichert) 

Präsentation 

Mit der Präsentation stellen Sie Ihrer Betreuerin sowie weiteren interessierten Teilnehmern die Ergebnisse 
vor. Sie ist in der Regel hochschulöffentlich (Ausnahme siehe Punkt 8) und findet in den Räumen der 
Hochschule statt. 

Die Präsentation konzipieren, erstellen und realisieren Sie mit den Mitteln und Medien, die zu Ihrem 
Thema und Arbeit passen (z.B. als Beamer-Präsentation mit Präsentationssoftware), eventuell mit einer 
kleinen, flankierenden Ausstellung (Darstellungen, Modelle o.ä.). 

In Ihrer Präsentation müssen Sie die Relevanz und Hintergrund Ihres Themas, eventuelle Partner, bzw. 
beteiligte Firmen, Ihre Untersuchungen und die wesentlichen Erkenntnisse daraus, die angewandten 
Methoden und Ihre Vorgehensweise, Arbeitsschritte und Ausarbeitung darstellen. Nachvollziehbarkeit, 
Sinnhaftigkeit und Anschaulichkeit sind bei der Kommunikation Ihrer Arbeit besonders wichtig. 

Die Präsentationsdauer sollte ca. 30 min betragen. Im Anschluss haben die Betreuer sowie Anwesende 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Präsentation sollte insgesamt nicht länger als 60 Minuten dauern. 
Im Anschluss ziehen sich die Betreuer zu einer Beratung zurück und teilen Ihnen dann hoffentlich mit, 
dass Sie Prüfung bestanden haben, eventuell sogar schon mit welcher Note (natürlich unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit). 

Den Termin der Präsentation stimmen Sie bitte mit ausreichendem Vorlauf mit Ihrer Erstbetreuerin oder 
Ihrem Erstbetreuer ab. Sie stellen sicher, dass zwei Wochen vor Ihrem Präsentationstermin die Einladung 
an alle Interessierten versendet wird. Näheres dazu und was Sie außerdem alles für ihre Präsentation 
vorbereiten müssen finden Sie im Anhang „Checkliste Präsentation“. Die Präsentation fließt in die 
Gesamtbewertung Ihrer Arbeit mit ein. 
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Benotung und Zeugnis 

Nach der Präsentation wird die Bewertung von der Erstprüferin an die Prüfungskommission gemeldet. 
Nach Feststellung durch die Prüfungskommission wird die Benotung durch den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission an das Prüfungsamt weitergeleitet. 

Achtung! Bachelorarbeiten, die zum festgesetzten Abgabe-Zeitpunkt nicht als Dokumentation (siehe 
„Dokumentation“) vorliegen, werden mit der Note „5“ wegen nicht fristgerechter Abgabe bewertet. In 
diesem (Not-)Fall kann eventuell eine Nachbesserungsfrist mit dem Prüfungsamt und dem Erstbetreuer/
Erstbetreuerin vereinbart werden. 

Das Bachelorzeugnis wird nur dann erstellt, wenn in Ihrem Notenblatt die Endnoten aller Fächer 
eingetragen sind. 

Die Erstellung Ihres Zeugnisses benötigt nicht zuletzt wegen Unterschriften der Fakultät und dem 
Präsidium einige Zeit. Es wird Ihnen mit der Post zugeschickt. Stellen Sie dazu sicher, dass die Adresse 
für die Zusendung richtig ist (Info bitte an Frau Matterstock). 

Benötigen Sie einen Zwischenbescheid, zum Beispiel für Ihre neuen Arbeitgeber oder für die Bewerbung 
auf einen Masterstudiengang, stellen wir Ihnen dies über Frau Matterstock bzw. über die Erstbetreuenden 
aus. 

Status „Studierend“ / Exmatrikulation 

Für Ihren Status „Studierend“ ist entscheidend, in welchem Semester die Notenfeststellung erfolgt. 
Spätestens einen Tag vor einem neuen Semester muss die Feststellung erfolgt sein, damit Sie mit Ablauf 
des aktuellen Semesters (d.h. das Semester, in dem Sie präsentiert haben) ihr Studium beendet haben. 

Wenn Sie also beispielsweise in der zweiten Woche des neuen Semesters präsentieren, gelten Sie als 
„studierend“ für dieses neue Semester und müssen dann auch den Beitrag für das Studentenwerk 
entrichten. 

Und danach: 

Anmeldung zu Wettbewerben 

Die Einreichung Ihrer Arbeit bei Nachwuchswettbewerben (z.B.if Student Award, Braun Preis, Bayerischer 
Staatspreis für Nachwuchsdesigner, Mia Seeger Preis, Lucky Strike Junior Design Award) ist 
grundsätzlich empfehlenswert. 

Benötigen Sie dazu eine Empfehlung durch einen Professor oder eine Professorin, wenden Sie sich bitte 
rechtzeitig im Vorfeld an diese. 
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Anhänge: 

- Formular zur Anmeldung Bachelorarbeit 

- Information zu wissenschaftlichem Arbeiten und Zitierregeln 

- Checkliste digitale Abgabe 

- Einwilligungserklärung und Datenschutzerklärung nach DSGVO 

- Hinweise für die Präsentation 

- Handreichung zur Nutzung von Plagiatserkennungssoftware mit Einwilligungserklärung 

- 10 Plagiatstypen in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Schweregrad 

- Datenschutzerklärung nach DSGVO 

- Vorlage Eigenständigkeitserklärung 
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Anhang 1a: Formular Anmeldung zur Bachelorarbeit  
(Anmeldung über Primuss) 
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Anhang 1b: Formular Abgabe Bachelorarbeit 
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Anhang 2: Informationen zu wissenschaftlichem Arbeiten und Zitierregeln 

Wissenschaftliches Arbeiten 

Bei der Erstellung einer akademischen Abschlussarbeit gelten einige Standards und Prinzipien: etwa 
systematisches Arbeiten, objektive Begründungen, Streben nach Allgemeingültigkeit oder die 
Auseinandersetzung mit anderen Arbeiten. 

Die Bachelorarbeit kann auf Basis von Literaturauswertung, empirischer Analyse oder einer Kombination 
aus beidem erfolgen. Bei der Literaturauswertung sollten Sie auf eine ausgewogene Auswahl der Quellen 
achten – das sind unterschiedliche Lehrmeinungen und allgemeine Gültigkeit sowie breite Anerkennung. 
Bei empirischen Untersuchungen ist stets zu fragen, ob das Ergebnis repräsentativ ist. Die Erhebungs- 
und Auswertungsverfahren müssen transparent sein und die erhobenen Materialien/Inhalte müssen 
immer einsehbar sein. Wesentliche Begriffe und Fachbegriffe müssen definiert werden. 

Eine wissenschaftliche Arbeit verfügt auch über formale Ansprüche, wie einen fest vorgegebenen Aufbau, 
bestehend aus Titelseite, Inhalt, Abstract, Hauptteil, Fazit, Ausblick, Quellen- und Literaturverzeichnis 
sowie gegebenenfalls Abbildungs-, Tabellen-, Abkürzungs- und Symbolverzeichnis. 

Seriöse Quellen 

Achten Sie darauf, nicht ausschließlich Webseiten zu zitieren. Besuchen Sie gerne die Bibliothek oder 
schauen Sie in Ihr Bücherregal. Die Bibliothek bietet mittlerweile auch sehr viele Bücher als lizensierte 
elektronische Ausgabe (PDF oder ePub) an. Auch Normen, Gesetze, Zeitungen oder wissenschaftliche 
Papiers können zitiert werden.  

Richtiges Zitieren 

Fehlende oder mangelhafte Kennzeichnung von Zitaten oder Übernahme von Texten ohne 
Quellenangaben können im akademischen Kontext schwerwiegende Konsequenzen haben und dazu 
führen, dass Sie Ihre Abschlussarbeit nicht bestehen. Achten Sie bitte deshalb auf korrektes Zitieren. Es 
gibt verschiedene Zitierweisen, die Sie anwenden können. Wichtig ist, dass über die gesamte 
Bachelorarbeit hinweg einheitlich nach dem gleichen Schema zitiert wird. Während in Deutschland gerne 
mit Anmerkungen und Quellenangaben in Fußnoten1 gearbeitet wird, empfehlen wir international übliche 
Zitierweisen wie z.B. „Harvard“ oder „Chicago“. Diese kommen ganz ohne Fußnoten aus – Quellen werden  
als Autoren direkt im Text genannt (Mustermann 2016) und erst detailliert im Literaturanhang am Ende 
aufgelistet: 

- Mustermann, M. (2016) How to Cite. Bielefeld: Weihnachts-Verlag. 

Bei Online-Quellen fügen Sie den Tag Ihres letzten Besuchs hinzu, z.B.: 

- Mustermann, M. (2016) How to Cite. https://mustermann.de/how-to-cite (Accessed: October 11, 2023). 
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Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Zitaten: Direkt, indirekt und 
sinngemäß. Direkte Zitate stehen in Anführungszeichen und geben den exakten Wortlaut einer Quelle 
wieder. Indirekte Zitate verwenden einen eigenen Wortlaut ohne Anführungszeichen. Sinngemäße Zitate 
geben nur den Inhalt von Textstellen wieder, werden selbst aber meistens umformuliert. Bei allen Zitaten, 
indirekt, direkt oder sinngemäß wird die Quelle (üblicherweise durch Nennung der Autoren) klar markiert. 

Zum Beispiel: 

Man solle so „wortgerecht citieren“ (Drudelaire 1857), auch wenn der Inhalt indirekt wiedergeben 
werden kann (Mustermann 2016); doch auch dies wird entsprechend gekennzeichnet. 

Achten Sie speziell bei Online-Quellen darauf, dass Sie die Original-Autoren nennen und nicht nur eine 
URL. Die Adresse einer Bild-URL, z.B. von einer Google-Image-Suche sind keine Quellenangabe! Wikipedia 
ist eine gute Ressource für den Einstieg einer Recherche aber keine seriöse Quelle, da sie jederzeit von 
Unbekannten geändert werden kann. 

Deutsche Zitierweise: Bei allen Zitaten muss die Quelle in jedem Fall angegeben werden – hinter jedem 
Zitat ist eine hochgestellte Zahl angehängt. Unten auf der Seite, auf der das Zitat steht, muss die Fußnote 
ebenfalls mit der hochgestellten Zahl eingefügt werden. Dahinter wird die Quelle angegeben (Autor: Titel. 
Untertitel. Verlag, Stadt, Jahr, Seitenzahl). Die gleichen Angaben sollten nochmal in einem 
Literaturverzeichnis, in dem sämtliche Quellen übersichtlich dargestellt sind, auftauchen (hier keine 
hochgestellten Zahlen; alphabetische Sortierung). 

Je nach Umfang ist auch eine Unterscheidung nach Literatur-, Bild- und Internetquellen sinnvoll. 

Internationale Zitierweise: Bei der Zitierweise nach Harvard oder Chicago wird auf Fußnoten verzichtet. 
Stattdessen bitte direkt im Text die Quelle für das Zitat in Klammern mit (Autor Jahr) angeben. Die 
umfassenden Angaben zu den Quellen macht man hier ausschließlich im Literaturverzeichnis 
(alphabetische Sortierung). 

 
Literaturverwaltung 
Es gibt eine große Anzahl von Literaturverwaltungsprogrammen, die alle die gleichen Grundfunktionen 
bieten. Die beiden Programme Citavi (Windows) oder Zotero (Windows, Mac, iOS, Android) sind 
beispielsweise kostenlos nutzbar und können alle Informationen über Barcodes und ISBN-Nummern 
erfassen und mit Schreib-Programmen wie Word integriert werden. Sie helfen somit nicht nur den 
Überblick über die Literatur zu behalten sondern erleichtern ebenfalls einheitliches und korrektes Zitieren 
über die gesamte Arbeit hinweg. 

Verwendung von Abbildungen aus dem Internet 

Da die Urheberrechte auch für Abschlussarbeiten gelten, überlegen Sie sich, ob Sie überhaupt 
urheberrechtlich geschützte Werke von anderen Autoren nutzen müssen. Rein dekorative Abbildungen 
sollten Sie weglassen, selbst erstellen oder auf entsprechende Lizenzen (z.B. Creative Commons) achten. 
Selbstverständlich können Sie bei inhaltlicher Auseinandersetzung auch geschützte Abbildungen unter 
Angabe von Autor und Quelle verwenden. 
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Anhang 3: Checkliste digitale Abgabe 

Erstellen Sie folgende Dokumente (achten Sie auf die Benennung!) und komprimieren Sie alle Dateien in 
ein Zip-Archiv. Dieses Archiv laden Sie auf den Abgabe-Server: 

\\hs-coburg.de\Stud\Groups\FD-IP-Bachelorthesis\Abgabe -> und wählen hier den Ordner 

\Jahreszahl, also z.B. \2023 oder für Abgaben mit Sperrklausel: \Gesperrt 

Bitte benennen Sie das Zip-Archiv mit Jahreszahl_Nachname_Vorname.zip  

beziehungsweise Jahreszahl_Nachname_Vorname_gesperrt.zip 

also z.B.: 2023_Mustermann_Marie.zip 

1. Erstellen Sie eine Textdatei …und senden Sie diese zusätzlich per E-Mail an hbh-admins@hs-coburg.de: 

 2023_Mustermann_Marie.rtf  oder .docx. Es reichen für die Mail Angaben 1. bis 7.: 

1. Name, Vorname 

2. Datum der Abgabe 

3. Titel der Abschlussarbeit (deutsch) 

4. Titel der Abschlussarbeit (englisch) 

5. Namen der Betreuer 

6. Keywords (deutsch), maximal fünf, bitte mit Komma trennen 

7. Keywords (englisch), maximal fünf, bitte mit Komma trennen 

8. Kurzbeschreibung (deutsch), ca. 150 Wörter 

9. Kurzbeschreibung (englisch), ca. 150 Wörter 

10. ggf. Name der Firma/Institution bei einer Zusammenarbeit 

11. ggf. Webseite mit Impressum dieser Firma/Institution 

12. Fotograf bzw. Bildrechte der Bilder und Ihres Portraits (z.B. Sie selbst: dann Ihr Name) 

13. Sperrklausel Ja/Nein (darf es veröffentlicht werden?) 

14. Kontakt (E-Mail-Adresse, die auch nach Abschluss an der Hochschule gültig bleibt; bitte keine 
…@hs-coburg.de Adresse) 

15. Ihre Webseite oder Profil (wenn vorhanden) 

16. Kurzbiografie, Preise, etc. 

2. Bitte als Anhang zur E-Mail die Titelseite Ihrer Bachelor-Thesis als JPG-Bild schicken. Öffnen Sie 

hierzu Ihre Dokumentation in Acrobat und exportieren Sie die Seite als .jpg: 

 2023_Mustermann_Marie_Cover.jpg 

3. Bitte als Anhang zur E-Mail die unterzeichnete Einwilligungserklärung schicken (siehe S. 16/17) 

 2023_Mustermann_Marie_Einwilligung.pdf 
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4. - 6. Wählen Sie drei Bilder im Format .jpg mit einer maximalen Breite von 3000 px (Höhe beliebig) 

und benennen Sie diese nach der Konvention: NACHNAME_BA_MM_YY_01.jpg 

wobei MM für den Monat der Abgabe steht und YY für das Jahr. Zum Beispiel wäre das dritte Foto (im 
Juli 2023):  

 MUSTERMANN_BA_07_23_03.jpg 

7. Wählen Sie ein Portraitbild von Ihnen im Format.jpg 

 MUSTERMANN_MARIE.jpg 

8. Fügen Sie Ihre Dokumentation hinzu (offenes PDF, bitte kein Passwort-Schutz, wenn möglich als PDF-A 
für Archive) 

9. (optional) Gestalten Sie ein Banner für Ausstellungen (PDF, in Ihrem eigenen Layout) in 
der Größe 80 x 200 cm mit dem Hinweis: „Bachelor-Thesis im Studiengang Integriertes 
Produktdesign – Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg – Monat/Jahr der 
Abgabe“ (mind. 24 pt, Platzierung individuell). 

Komprimieren Sie nun alle Dateien und laden Sie (z.B.) 2023_Mustermann_Marie.zip auf den 

Hochschul-Server. 

Wenden Sie sich für Rückfragen gerne an Herrn Kleine-Berger. 

Handreichung Bachelor-Thesis | Integriertes Produktdesign | Hochschule Coburg | Stand 10-2023 | Seite  / 15 18



Einwilligungserklärung  
zur Speicherung und Nutzung von Daten gemäß DSGVO 

Ihre Bachelor-Arbeit wird von uns archiviert. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, folgende 
Einwilligungserklärung zu unterzeichnen: 

Hiermit erkläre ich,  

_______________________________________________________________________________________ 

[Vorname Nachname] 

dass ich die nachfolgenden Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gelesen 
habe und damit einverstanden bin: 

1. Zweck der Datenverarbeitung: 

Ich willige ein, dass meine Daten zu folgenden Zwecken von der Hochschule Coburg und der Fakultät 
Design verarbeitet werden dürfen: 

a) Archivierung von Abschlussarbeiten 

b) Einsicht Studierender und Beschäftigter in das Archiv 

c) Nutzung auf den Webseiten der Hochschule Coburg 

d) Printmedien zur Öffentlichkeitsarbeit im Hochschulkontext 

e) Informationsangebote der Hochschule, die sich an ehemalige, aktuell oder potenzielle Studierende 
richten, etwa auf hochschuleigenen Kanälen, aber auch Instagram, Tik Tok, Vimeo oder anderen 
externen Anbietern.  

Von dieser Regelung ausgenommen sind alle Abschlussarbeiten mit Sperrvermerk! Diese Arbeiten 
werden für andere nicht zugänglich gemacht. 

2. Art der Daten: 

Die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten umfassen: 

- Name, E-Mail-Adresse, evtl. Foto 

- Elektronische Kopie der Abschlussarbeit 

3. Speicherdauer: 

Für Abschlussarbeiten besteht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht, die i.d.R. fünf Jahre lang besteht. 
Darüber hinaus werden die Daten für voraussichtlich fünf weitere Jahre von der Fakultät Design 
gespeichert und archiviert, insofern die Daten noch lesbar sind und in einem offenen und unterstützten 
Format vorliegen. Ein Recht auf Speicherung lässt sich daraus nicht ableiten. 
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4. Weitergabe der Daten: 

Meine personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies 
ist zur Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben.  

Ich kann Punkt 1.c) bis e) streichen, wenn ich mit einer Weitergabe einiger Daten (Name für Credits und 
Angabe der Autorenschaft, evtl. Link auf meine professionelle Webseite oder -Accounts sowie 
repräsentative Abbildungen der Abschlussarbeit) an Dritte nicht einverstanden bin. 

Die Hochschule Coburg haftet nicht dafür, dass Dritte ohne ihr Wissen und damit unerlaubt den Inhalt der 
genannten Website bzw. der anderen oben genannten Medien für weitere Zwecke nutzen, so 
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren des aufgenommenen Materials. 

6. Widerruf der Einwilligung: 

Ich habe das Recht, meine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung hat keinen 
Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten vor dem Widerruf.  

Ausgenommen hiervon sind die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten im 
Zusammenhang mit Abschlussarbeiten. 

7. Datenschutzrechte: 

Ich bin mir bewusst, dass ich gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bestimmte Rechte in 
Bezug auf meine personenbezogenen Daten habe, einschließlich des Rechts auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte kann ich durch Kontaktaufnahme mit der 
Hochschule Coburg, Fakultät Design ausüben. 

Die Datenschutzbeauftragten der Hochschule Coburg sind unter datenschutz@hs-coburg.de erreichbar. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der für den Verantwortlichen zuständigen Aufsichtsbehörde – 
für die Hochschule Coburg ist dies der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 
221219, 80502 München. 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich/leiten wir keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Ich/wir bin/
sind einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten (Namen/Adressen) zum Zwecke des 
Nachweises dieser Einwilligung gespeichert und verarbeitet werden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorliegende Einwilligungserklärung gelesen habe und 
damit einverstanden bin, dass meine Daten gemäß den genannten Bedingungen gespeichert und 
verarbeitet werden dürfen. 

____________________________________ ________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 
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Anhang 5: Hinweise für die Präsentation 

Folgendes bitte beachten: 

Einladung 

Spätestens 2 Wochen vor der Präsentation erhalten alle Studierende und Dozenten via E-Mail eine 
Einladung. Frau Matterstock übernimmt die Versendung. 

Die externen Gäste laden Sie selber ein. 

Raum 

Bitte reservieren Sie einen Raum (z.B. die Holzbox über Frau Thiem oder Raum 1.13 über Frau 

Matterstock). Erledigen Sie gleich die Reservierung, sobald Sie ihren Präsentationstermin mit den 
Betreuern vereinbart haben. 

Technik 

Für die Technik sind Sie selber verantwortlich. Für die Technik in der Holzbox sprechen Sie bitte unbedingt 
unsere IT-Administratoren an, sofern Sie diese noch nicht vorher genutzt haben. 

Denken Sie bitte an Adapter (für HDMI oder USB-Anschlüsse oder Audio). 

Falls Sie in dem Raum 1.13 Ton benötigen, verfügt Herr Kleine-Berger über Mikro und Lautsprecher. 

Vorbereitung Raum 

Es ist sinnvoll, dass Sie den Präsentationsraum ca. 2 Stunden vor Beginn ihrer Präsentation nutzen 
können. Dann können Sie alles in Ruhe einrichten. 

Catering 

Da es ihre Präsentation ist, entscheiden Sie selber, was Sie für angemessen halten.
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Handreichung zur Nutzung von Plagiatserkennungssoftware (Stand Juni 2023) 

 

A. Rechtsgrundlage innerhalb der Hochschulprüfungsordnung:  

 

§ 12 Abs. 3 APO: Täuschung, Verstöße gegen Prüfungsvorschriften, Einsatz von 

Plagiatserkennungssoftware 

… 

„(3) Abschlussarbeiten (§ 9) und sonstige Prüfungen in schriftlicher Form (§ 6 Abs. 5) sind nach den 

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anzufertigen und können mittels einer geeigneten 

Plagiatserkennungssoftware unter Einhaltung datenschutz- und urheberrechtlicher Bestimmungen 

auf das Vorliegen nicht kenntlich gemachter fremder Textpassagen oder sonstiger Quellen hin 

überprüft werden. Der Einsatz von Plagiatserkennungssoftware ist gegenüber den Studierenden 

vorab in geeigneter Form bekannt zu machen.  Abschlussarbeiten sind auch in digitaler Form 

einzureichen, sonstige Prüfungen in schriftlicher Form, soweit dies vom Lehrenden zu Beginn der 

Veranstaltung festgelegt und bekanntgemacht wird. Ein Plagiatsvorwurf ist bei Prüfungsarten im 

Sinne des Satzes 1 insbesondere gerechtfertigt, wenn der oder die Studierende es unterlassen hat, 

von anderen Autorinnen und Autoren wörtlich übernommene Stellen zu zitieren oder sich an die 

Gedankengänge anderer Autorinnen und Autoren sinngemäß anlehnende Ausführungen ihrer oder 

seiner Prüfungsleistung besonders zu kennzeichnen.“ 

 

Erläuterungen: 

 

Der Einsatz einer Plagiatserkennungssoftware auf vorstehender prüfungsrechtlicher Grundlage 

entbindet Prüferinnen und Prüfer nicht von der Verantwortung, in entsprechenden Fällen innerhalb 

des eigenen Ermessenspielraumes das Vorliegen und den Schweregrad eines Verstoßes (weniger 

schwer, schwer, besonders schwer, vgl. § 12 Abs. 2 APO) individuell und im Zweifel nach Rücksprache 

mit der zuständigen Prüfungskommission einzuschätzen.  

 

Die Formulierung „Abschlussarbeiten und sonstige Prüfungen in schriftlicher Form“ im vorstehenden 

Entwurf bezieht sich auf entsprechende Prüfungsleistungen im Sinne des § 6 Abs. 5 sowie des § 9 

APO. „Sonstige Prüfungen in schriftlicher Form“ können infolgedessen z.B. Hausarbeiten sein, nicht 

aber herkömmliche schriftliche Prüfungen unter Aufsicht im Sinne des § 6 Abs. 3 APO. 

   

Liegt keine ausdrückliche Einverständniserklärung betroffener Studierender vor, mit der der 

Hochschule etwa im Rahmen der erforderlichen Eigenständigkeitserklärung ein einfaches 

Nutzungsrecht zum Zwecke der Überprüfung der Prüfungsleistung in anonymisierter Form 



eingeräumt wird, so bedarf es einer entsprechenden Regelung in der Prüfungsordnung, die den 

Einsatz von Plagiatserkennungssoftware konkludent gestattet. Sie wird über § 12 Abs. 3 APO für alle 

Studiengänge der Hochschule Coburg geschaffen. 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind geprüfte Arbeiten bzw. Passagen vor dem Upload zudem in 

geeigneter Weise zu anonymisieren. Andernfalls werden personenbezogene Daten weitergeleitet, 

deren Übermittlung zur Überprüfung der Arbeiten nicht erforderlich ist. Hiervon betroffen sind 

insbesondere Eigenständigkeitserklärungen, Deckblätter oder ggf. auch andere Textpassagen, die 

Rückschlüsse auf die Identität der Verfasserin/ des Verfassers zulassen.  

 

Im Sinne der Sicherstellung prüfungsbezogener, plagiatsvermeidender Qualitätsstandards wird über 

§ 12 Abs. 3 APO auch der Einsatz von AI-Detektoren gegenüber ChatGPT und anderen Formen 

generativer KI abgedeckt. Mit Blick auf generative KI wurde überdies zwischenzeitlich auch die 

Eigenständigkeitserklärung angepasst (vgl. Anhang 3). Für bereichsspezifische, detailliertere 

Regelungen zur Zulässigkeit der Verwendung von generativer KI dürften sich namentlich die Studien- 

und Prüfungsordnungen der einzelnen Studiengänge eignen.*   

 

B. Anwendungsbereich sowie etwaige Freiversuche für Studierende  

   

Der Umfang des Einsatzes von Turnitin wird durch die Prüfungskommissionen im Hause im 

Benehmen mit den jeweiligen Studiengängen bereichsspezifisch festgelegt. In Betracht kommt 

sowohl flächendeckende, als auch - alternativ -begrenzte Anwendungen zum Zwecke der 

Plagiatserkennung, darüber hinaus ggf. auch Freiversuche für Studierende:  

 
• Bei flächendeckender Anwendung erstreckt sich der Einsatz der Plagiatserkennungssoftware auf 

alle Abschlussarbeiten sowie ggf. auch sonstige, unter Beachtung von Zitierregeln zu erstellende 

Leistungsnachweise innerhalb eines Studienganges.  

• Ein begrenzter Einsatz sollte grundsätzlich auf Basis fachspezifischer Kriterien der jeweiligen 

Prüfungskommission (z.B. Eindrücke im Rahmen von Textvergleichen, übernommene Hyperlinks 

und Formatierungen, stilistische Brüche, auffällig abweichende Leistungsniveaus o.ä.)und ggf. 

nach Rücksprache mit den betroffenen Studierenden in Fällen eines sog. „Anfangsverdachts“ 

erfolgen (s. hierzu auch Anhang 1 „10 Plagiatstypen“).  

                                                            
* Vgl. hierzu etwa Salden / Leschke (Hrsg.), Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben 
in der Hochschulbildung, 2023, S. 39; abrufbar unter https://hss-opus.ub.ruhr-uni-
bochum.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/9734/file/2023_03_06_Didaktik_Recht_KI_Hochschulbildung
.pdf?wt_zmc=nl.int.zonaudev.112331552451_415451160618.nl_ref (Abrufdatum: 20.4.2023). 
 



• Im Falle der Möglichkeit von Freiversuchen für Studierende vor Abgabe der betreffenden 

Prüfungsleistung wird die Arbeit im Auftrag der betreffenden Studierenden in anonymisierter 

Form an den Plagiatserkennungssoftwareanbieter zum Zwecke der Überprüfung auf 

Übereinstimmung mit anderen Texten übermittelt. Hierfür ist eine gesonderte 

Einwilligungserklärung auf Basis des im Anhang 2 beigefügten Musters erforderlich.  

• Bitte wenden Sie sich ggf.  hinsichtlich näherer Einzelheiten an Ihre zuständige 

Prüfungskommission.  

 

C. Erfordernisse mit Blick auf etwaige Geheimhaltungsverpflichtungen gegenüber Unternehmen 

oder sonstigen Institutionen 

 

Falls eine unter Einsatz von Plagiatserkennungssoftware zu überprüfende Arbeit unter 

Geheimhaltung steht, obliegt es den jeweiligen Auftraggebern (Plagiatsverdacht: Prüfende(r), 

Freiversuch: Studierende(r)) sich im Vorfeld unter Beachtung der nachfolgenden Erläuterung mit der 

beteiligten Institution abzustimmen und eine entsprechende Abstimmung ggf. im Rahmen der 

entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarung zu dokumentieren.    

 

Erläuterungen:  

 

Verstöße gegen Geheimhaltungsverpflichtungen können zum Anspruch auf Unterlassung und 

Schadensersatz führen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Erst- und Zweitprüfende aus der 

Hochschule bereits von Amts wegen zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet sind. 

Zudem kann in geeigneten Fällen erwogen werden, sensible Angaben in der Bachelorarbeit 

anonymisiert darzustellen und/ oder Plagiatsprüfungen auf unter dem Aspekt der Geheimhaltung 

unkritische theoretische Teile der Arbeit zu beschränken, so dass es im Ergebnis mit Blick auf den 

Einsatz von Plagiatserkennungssoftware keiner besonderen Geheimhaltungsvereinbarung bedarf 

bzw. entsprechende Verstöße gegen vorhandene oder unumgängliche Vereinbarungen im Ergebnis 

nicht zu befürchten sind. 

 

   

  



Anhang 1 

 

10 Plagiatstypen in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Schweregrad† 

1. Klon: Wortwörtliche Übernahme eines fremden Werkes als eigenes 

2. CTRL-C: Arbeit, die wesentliche Teile des Textes aus einer einzigen Quelle ohne 

Änderungen enthält 

3. Finden-Ersetzen: Änderung von Schlüsselwörtern und -sätzen unter Beibehaltung des 

wesentlichen Inhalts der Quelle 

4. Remix: Paraphrasieren von anderen Quellen und nahtloses Zusammenfügen des Inhalts 

5. Selbstplagiat: Großzügiges Entlehnen von Passagen eines eigenen früheren Werkes, ohne 

es zu zitieren 

6.  Hybrid: Kombination von perfekt zitierten Quellen mit kopierten Passagen ohne Zitat 

7. „Mashup“: Mischung aus kopiertem Material aus mehreren verschiedenen Quellen ohne 

ordnungsgemäße Zitierung 

8. 404 Error: Zitate zu nicht vorhandenen Quellen oder ungenaue diesbezügliche 

Informationen 

9. „Aggregator“: Ordnungsgemäße Zitate aber fast keine Inhalte mit eigener geistiger 

Urheberschaft 

10. Re-Tweet: Ordnungsgemäße Zitate, aber zu starke Anlehnung an den ursprünglichen 

Wortlaut und/oder die Struktur des Textes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
† Vgl. Turnitin, The Plagiarism Spectrum, mit Fallbeispielen abrufbar unter 
https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/ (Abrufdatum: 20.4.2023) 



Anhang 2 

 

Einwilligungserklärung 
 
Hiermit erkläre ich ……………………………………..(Name, Vorname) 
 
mich damit einverstanden,  
dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg – Fakultät/Institut/Abteilung – 
………………………………………………………………………………. 
meine folgende Arbeit 
……………………………………………………………………………. 
 
zu folgendem Zweck bzw. zu folgenden Zwecken verwendet (erhebt, verarbeitet, speichert, nutzt):  
 
Überprüfung der Arbeit auf Übereinstimmung mit anderen Texten 
 
und hierfür an den Plagiatserkennungssoftwareanbieter Turnitin weitergibt/übermittelt und dort 
meine Daten ebenfalls zum o.g. Zweck bzw. den o.g. Zwecken verarbeitet und genutzt werden. 
Die Anonymisierung der Arbeit habe ich vorgenommen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner o.g. Daten auf freiwilliger Basis 
erfolgt und ich meine Einwilligung ohne für mich negative Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten vom 
Zeitpunkt der erteilten Einwilligung bis zum Widerruf wird hiervon nicht berührt.  
 
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: 
…………………….……………(genaue Kontaktdaten für den Widerruf) 

Im Fall des Widerrufs werden unverzüglich nach dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine 
aufgrund dieser Einwilligungserklärung gespeicherten Daten gelöscht. 
 

Von der umseitig/anliegend abgedruckten Datenschutzerklärung habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
………………………………   ……………………………………………… 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 
  



Datenschutzerklärung nach DSGVO   

     

 I. Name und Anschrift des Verantwortlichen  

(Art. 13 Abs. 1 Lit. a DSGVO) 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg 
Friedrich-Streib-Straße 2 
96450 Coburg 
 
Die Hochschule Coburg ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den 
Präsidenten Prof. Dr. Stefan Gast 
 
T.: +49 9561 3170 
F.: +49 9561 317 275 
E-Mail: poststelle@hs-coburg.de 
 
 
II. Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten  

Yvonne Kossmann 
 
T. +49 9561 317 443 
E-Mail: datenschutz@hs-coburg.de 
 
 
III. Übermittlung von Abschlussarbeiten und sonstigen Prüfungen in schriftlicher Form an Turnitin  

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung  

Die übermittelte Arbeit wird bei dem/ der jeweiligen Lehrenden gespeichert und entweder im 
Auftrag des/ der betreffenden Lehrenden oder auf Antrag des/ der Studierenden unverändert an 
Turnitin übermittelt und dort auf Übereinstimmung mit anderen Texten überprüft.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten im Auftrag des/ der Lehrenden ist Art. 6 Abs. 1 lit. c, 
f EU-Datenschutzgrundverordnung (rechtliche Verpflichtung, berechtigte Interessen). 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten im Auftrag des/ der Studierenden ist Art. 6 Abs. 1 lit. 
a EU-Datenschutzgrundverordnung (Einwilligung).  

Hinweis für Studierende: Für eine ggf. in Ihrem Auftrag erfolgende Übermittlung Ihrer Arbeit an 
Turnitin ist Ihre Einwilligung auf Basis des beigefügten Vordrucks erforderlich. Bitte lesen Sie sich die 
vorliegende Datenschutzinformation durch und fügen Sie Ihrer Email, mit der Sie Ihre Arbeit an den 
Lehrenden/ die Lehrende schicken, als Anhang den unterzeichneten Einwilligungsvordruck bei. Die 
Weitergabe an Turnitin in Ihrem Auftrag ist ohne diese Erklärung nicht möglich.  

Zweck der Datenverarbeitung  

Die Speicherung und Übermittlung der Daten erfolgt, um die Arbeit von Turnitin auf 
Übereinstimmung mit anderen Texten überprüfen zu lassen.  

 

 



Übermittlung an andere Stellen  

Die Daten werden an  

Turnitin 
2101 Webster St., Suite 1800 
Oakland, CA 94612 
United States of Amerika 
 
weitergegeben. 

 

IV. SPEICHERDAUER IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN (Art. 13 Abs. 2 Lit. a DSGVO) 

Wenn Sie bei uns immatrikuliert sind, speichern wir Ihre persönlichen Daten für die Dauer Ihres 
Studiums nach den gesetzlichen Vorgaben: 

Prüfungsunterlagen sind nach § 12 der Rahmenstudienordnung für die Fachhochschulen in Bayern 
(RaPO) für zwei Jahre aufzubewahren, beginnend mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem Ihnen 
das Ergebnis der jeweiligen Modulprüfung mitgeteilt wurde. Prüfungsunterlagen, die Gegenstand 
eines Widerspruchs- oder Klageverfahrens sind, werden davon abweichend bis zum rechtskräftigen 
Abschluss des Verfahrens gespeichert. 

Eine reduzierte Prüfungsakte wird für die Dauer von 50 Jahren gespeichert mit Informationen über 
die Immatrikulationsdauer, die Prüfungsergebnisse, die Exmatrikulation und die Verleihung des 
akademischen Grades. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
Sie exmatrikuliert werden. 

Die genannten Löschfristen gelten vorbehaltlich der speziellen Regelungen des Bayerischen 
Archivgesetzes (BayArchivG) – hiernach müssen archivierungswürdige Unterlagen/Daten vor der 
Löschung bzw. Anonymisierung zur Archivierung angeboten und ggf. übergeben werden. 

 

V. IHRE RECHTE ALS BETROFFENE (Art. 13 Abs. 2 Lit. b DSGVO) 

Sie haben gem. Art. 15 DSGVO das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche persönlichen 
Daten von Ihnen gespeichert sind, zu welchem Zweck sie genutzt werden, an wen die Daten 
übermittelt wurden, ggfs. woher die gespeicherten Daten stammen, sofern Sie nicht bei Ihnen 
persönlich erhoben wurden. Sollten Sie der Meinung sein, es werden unrichtige persönliche Daten 
über Sie gespeichert, haben Sie ein Recht auf Berichtigung dieser Daten gem. Art. 16 DSGVO bzw. 
gem. Art. 18 DSGVO auf Einschränkung der Verarbeitung bis zu Klärung der Richtigkeit. In Bezug auf 
personenbezogene Daten, die für den erhobenen Zweck nicht mehr benötigt werden, haben Sie ggfs. 
ein Recht auf Löschung von Daten gem. Art. 17 DSGVO, soweit der Löschung keine Gründe gem. Art. 
17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen. 

Art. 20 DSGVO begründet Ihr Recht, die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen, maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt zu bekommen bzw. darauf, dass einem 
anderen von Ihnen benannten Verantwortlichen diese Daten direkt zur Verfügung gestellt werden. 

Im Falle einer erteilten Einwilligung haben Sie das Recht zum jederzeitigen Widerruf Ihrer 
Einwilligung, wobei die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung bis zum 
Widerruf hiervon unberührt bleibt (Art. 7 Abs.3 DSGVO). 

 



VI. BESCHWERDERECHT (Art. 13 Abs. 2 Lit. d DSGVO)  

Sollten Sie als Betroffene oder Betroffener der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie gem. Art. 77 DSGVO 
unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs auch das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die für die Hochschule Coburg zuständige 
Aufsichtsbehörde ist gemäß Art. 15 BayDSG der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 
(BayLfD). Sie erreichen ihn unter: poststelle[at]datenschutz-bayern.de 

 

VII. IHRE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN / MÖGLICHE FOLGEN 
DER NICHTBEREITSTELLUNG (Art. 13 Abs. 2 Lit. e DSGVO) 

Gemäß Art. 42 Abs. 4 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) sind Sie zur Angabe aller persönlichen 
Daten mit Relevanz für die Abwicklung Ihres Studiums verpflichtet. Sollten Sie abgefragte, 
entscheidungsrelevante Daten nicht angeben, können Sie darauf beruhende Ansprüche (z.B. auf 
Prüfung, Fristverlängerungen und Zugänge etc.) verlieren. 

 

VIII. WIDERSPRUCHSRECHT (Art. 21 Abs. 1 DSGVO) 

Sie haben das Recht gegen die auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1Lit.e DSGVO gestützte 
Verarbeitung Ihrer privaten E-Mailadresse und Telefonkontaktdaten sowie gegen das ebenfalls auf 
diese Rechtsgrundlage gestützte Profiling (s.o) aus Gründen, die sich aus einer bei Ihnen ggf. 
vorliegenden besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch unter datenschutz@hs-coburg.de 
einzulegen. Die Hochschule Coburg verarbeitet dann Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es 
sei denn es stehen dem zwingende schutzwürdige für die Verarbeitung entgegen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.    

 

Stand der Datenschutzerklärung: 3. Juni 2022 

  



Anhang 3 

 

Persönliche Angaben / Personal details 

Name, Vorname 
Familienname, Vorname / Surnames, given names 

GebDat 
Geburtsdatum / Date of birth 

Studiengang 
Studiengang / Course of study 

MTKNR 
Matrikelnummer / Student registration number 

 
 
 
 
Eigenständigkeitserklärung 
Declaration 
 
 
Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und noch nicht anderweitig für 
Prüfungszwecke vorgelegt habe. Ich habe keine anderen als die angegeben Quellen oder Hilfsmittel 
benutzt. Die Arbeit wurde weder in Gänze noch in Teilen von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt, 
es sei denn, die zur Erstellung genutzte KI wurde von der zuständigen Prüfungskommission oder der 
bzw. dem zuständigen Prüfenden ausdrücklich zugelassen. Wörtliche oder sinngemäße Zitate habe ich 
als solche gekennzeichnet. 
Es ist mir bekannt, dass im Rahmen der Beurteilung meiner Arbeit Plagiatserkennungssoftware zum 
Einsatz kommen kann.  
Es ist mir bewusst, dass Verstöße gegen Prüfungsvorschriften zur Bewertung meiner Arbeit mit „nicht 
ausreichend“ und in schweren Fällen auch zum Verlust sämtlicher Wiederholungsversuche führen 
können. 
 
I hereby certify that I have written this thesis independently and have not submitted it elsewhere for 
examination purposes. I have not used any sources or aids other than those indicated The work has not 
been created in whole or in part by an artificial intelligence (AI), unless the AI used to create the work 
has been expressly approved by the responsible examination board or examiner. I have marked 
verbatim quotations or quotations in the spirit of the text as such. 
I am aware that plagiarism detection software may be used in the assessment of my work.  
I am aware that violations of examination regulations can lead to my work being graded as 
"unsatisfactory" and, in serious cases, to the loss of all repeat attempts. 
 
 

 
Unterschrift Studierende/Studierender / Signature student 

 
 

 
Ort, Datum / Place, date 
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